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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Bernau GmbH (SWBe) zur Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV 
 

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgerä-
ten; Mitteilungspflichten, § 7 StromGVV 
Ändert oder erweitert der Kunde bestehende elektrische Anlagen oder möchte er 
zusätzliche Verbrauchsgeräte anschließen, so hat er dies der SWBe vor Inbetrieb-
nahme schriftlich mitzuteilen, soweit sich durch die Änderung der Energiever-
brauch erheblich erhöht. Der Kunde hat sich in Zweifelsfällen an die SWBe zu wen-
den.  

2. Abrechnung, § 12 StromGVV 
2.1 Der Verbrauch des Kunden wird jährlich festgestellt und abgerechnet (Jahresab-

rechnung). Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Endet die Belieferung des 
Kunden vor Ablauf des Abrechnungszeitraums, erstellt die SWBe nach Maßgabe 
des § 40c Abs. 2 EnWG eine Schlussrechnung. 

2.2  Die Rechnung wird von der SWBe nach ihrer Wahl in elektronischer Form oder in 
Papierform erstellt. Abweichend von Ziffer 2.1 hat der Kunde das Recht, eine kos-
tenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung zu wäh-
len, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit der SWBe erfolgt. Hier-
für berechnet die SWBe dem Kunden ein zusätzliches Entgelt pro Abrechnung. 
 

Erstellung von unterjährigen Abrechnungen  
auf Kundenwunsch inkl. Versand pro Rechnung                  € 15,00 (netto)/ 
                      € 17,85 (brutto) 
 

 Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgen Abrechnungen auf 
Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält der Kunde elektronische Abrechnun-
gen, erfolgt die Abrechnung auf Wunsch auch einmal jährlich in Papierform.  

2.3 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermitt-
lung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unent-
geltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen 
nach § 40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate.   

2.4 Auf Wunsch des Kunden stellt die SWBe dem Kunden und einem von diesem be-
nannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Ver-
brauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung. Die SWBe stellt dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung. 

2.5 Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, 
sind die SWBe berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen die Ent-
gelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von 
drei Wochen nach dem Liefermonat abzurechnen. 

3. Abschlagszahlungen, § 13 StromGVV 
3.1 Die SWBe erhebt monatlich oder vierteljährlich gleiche Abschlagszahlungen ge-

mäß § 13 StromGVV.  
3.2 Im Fall einer monatlichen Abrechnung erhebt die SWBe keine Abschlagszahlungen.  

4. Vorauszahlung, § 14 StromGVV 
Besteht nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen 
wird, ist die SWBe berechtigt, eine Vorauszahlung der Abschlags- oder Rechnungs-
beträge zu verlangen oder auf Kosten des Kunden bei diesem einen Bargeld-, Chip-
kartenzähler oder ein sonstiges vergleichbares Vorauszahlungssystem einzurich-
ten. 

5. Zahlungsweise, § 16 Abs. 2 StromGVV 
5.1 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch  

1. Überweisung (auch durch Barüberweisung) oder Dauerauftrag auf das Konto 
der SWBe 

2. SEPA-Basis- oder SEPA-Firmenlastschriftmandat (gegebenenfalls in Form ei-
nes SEPA-Rahmenlastschriftmandats) 

3. eine Bareinzahlungsstelle: Kassenautomat im Kundenzentrum der SWBe 

zu leisten. 
5.2 Rechnungsbeträge und Abschläge sind so zu entrichten, dass für die SWBe keine 

zusätzlichen Kosten entstehen. Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der Fäl-
ligkeitstermine ist der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto der SWBe oder der 
Eingang der Zahlung bei der SWBe.  

6. Zahlung und Verzug, § 17 StromGVV 
6.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung fällig. 

Abschläge und Vorauszahlungen werden zu dem von der SWBe nach billigem Er-
messen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung fest-
gelegten Zeitpunkt fällig, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der erstma-
ligen Zahlungsaufforderung (z. B. Übersendung eines Abschlagsplans). 

6.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann die SWBe angemessene Maßnah-
men zur Durchsetzung ihrer Forderung ergreifen; fordert die SWBe erneut zur Zah-
lung auf, stellt die SWBe dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal 
in Rechnung. 
 

Mahnkosten pro Mahnschreiben                       € 0,00 (netto) 

Botengang durch Beauftragten                    € 12,00 (netto) 

Bei den genannten Beträgen besteht derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.  
 

Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem ge-
wöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden 
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder we-
sentlich geringer als die Höhe der Pauschale. Lässt die SWBe den Betrag durch Be-
auftragung eines Inkassodienstleisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt 
die SWBe dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Auf-
wand in Rechnung. 
 
 
 

7. Unterbrechung der Versorgung, § 19 StromGVV 
7.1 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Grundversorgung 

sind vom Kunden zu ersetzen. Die dem Netzbetreiber dadurch entstandenen Kos-
ten werden an den Kunden weiterberechnet. Auf Verlangen des Kunden ist im Falle 
einer pauschalen Berechnung die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen 
Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-
ringer als die Höhe der Pauschale. 

7.2 Ist die Durchführung einer Unterbrechung oder Wiederherstellung der Versorgung 
trotz ordnungsgemäßer Termin- und Ersatzterminankündigung unmöglich, kön-
nen die SWBe die dem Netzbetreiber dadurch zusätzlich entstandenen Kosten an 
den Kunden weiterberechnen, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die zur 
Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu vertreten. Auf Verlangen des 
Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu 
erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis ge-
stattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe 
der Pauschale. 

8. Kündigung, § 20 StromGVV 
Die Kündigung des Grundversorgungsvertrages durch den Kunden bedarf der 
Textform und soll wenigstens folgende Angaben enthalten: 
• Kundennummer oder Marktlokations-Identifikationsnummer 
• Name, Vorname 
• Straße, Hausnummer 
• Zählernummer 
• Rechnungsanschrift für die Schlussrechnung (sofern abweichend von bisheriger 

Anschrift) 

9. Datenschutz  
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhält 
der Kunde in der „Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ der 
SWBe. Diese sind auf der Internetseite der SWBe einsehbar und können herunter-
geladen werden. Ferner erhält sie der Kunde mit Vertragsschluss. 

10. Streitbeilegungsverfahren / Onlinestreitbeilegung 
10.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind 

verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbrau-
cher), insbesondere zum Vertragsabschluss und zur Qualität von Leistungen des 
Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungs-
netz, die Belieferung mit Energie oder die Messung der Energie betreffen, im Ver-
fahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadt-
werke Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin; Telefon: 03338 
/ 61-399; E-Mail: kundencentrum@stadtwerke-bernau.de.  

10.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 
Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 
anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbei-
tungsfrist abgeholfen hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist 
verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einrei-
chung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjäh-
rung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzuru-
fen oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unbe-
rührt.  

10.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie 
e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030 / 2757240–0, Telefax: 030 / 
2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlich-
tungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elekt-
rizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetza-
gentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030 / 22480-500, Telefax: 030 / 22480-
323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

10.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der 
Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbrau-
cherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag 
sowie Informationen über die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in 
der Europäischen Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann 
unter folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

11. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungs-
gesetz 
Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird 
bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienst-
leister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen 
aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den 
Anbietern selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem 
bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend 
informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energieeffizienz-on-
line.info.  

12. Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen treten am 01.09.2023 in Kraft und ersetzen die 
Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Bernau GmbH (SWBe) zu der Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskun-
den und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung [StromGVV]) vom 01.04.2022. 
 

Bernau bei Berlin, 12.07.2023 

Stadtwerke Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin 

Telefon: 03338 / 61-399, kundencentrum@stadtwerke-bernau.de
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Stadtwerke Bernau GmbH 
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt (Oder) HRB 827 

16321 Bernau bei Berlin, Breitscheidstraße 45  
Telefonnummer: 03338 / 61-399 

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Detlef Stöbe  
Aufsichtsratsvorsitzender: Daniel Sauer 

 

Anhang: Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Die DS-GVO sieht u. a. Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten (alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen) vor. Beim Abschluss und der Erfüllung von Verträgen werden gegebenenfalls nicht nur Daten unseres 
Kunden selbst erhoben, sondern z. B. auch von dessen Mitarbeitern, Dienstleistern oder Erfüllungsgehilfen (nachfolgend „sonstige Betroffene“ ge-
nannt), etwa im Rahmen der Benennung als Ansprechpartner. Gerne möchten wir Sie daher als unseren Kunden oder als sonstigen Betroffenen über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre Rechte aus der DS-GVO informieren. Diese Information gilt nicht für die Verarbeitung 
von Daten, die keinen Personenbezug (s.o.) aufweisen. 

1.  Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: 
Stadtwerke Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin, Fax: 03338 / 61-380, E-Mail-Adresse: sekretariat-gf@stadtwerke-bernau.de, 
Telefon: 03338 / 61-309. Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter Stadtwerke 
Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin, E-Mail-Adresse: datenschutz@stadtwerke-bernau.de gerne zur Verfügung. 

2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden verarbeitet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt 
die Verarbeitung? 
2.1  Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: 
 

 Daten unseres Kunden: 
• Identifikations- und Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, Adresse, Kundennummer, ggf. Firma, ggf. Registergericht und -nummer, 

ggf. ILN/BDEW-Codenummer, ggf. Vertragskontonummer), 
• Daten zur Identifikation der Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnummer der Marktlokation (Entnahme-

stelle)), 
• Verbrauchs- und Einspeisedaten, 
• Angaben zum Belieferungszeitraum, 
• Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten) und 
• Daten zum Zahlungsverhalten 

 

Daten von sonstigen Betroffenen (z. B. Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfen unseres Kunden): 
• Kontaktdaten (z. B. Familien- und Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) und 
• Berufs- oder Funktionsbezeichnungen (z. B. Dipl.-Ing., Leiter Vertrieb). 

 
2.2 Die personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet: 

• Daten unseres Kunden zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden und die diesbezügliche Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. 

• Daten unseres Kunden oder sonstiger Betroffener zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz so-
wie wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 

• Daten unseres Kunden oder sonstiger Betroffener zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem 
MsbG), auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO. 

• Daten sonstiger Betroffener zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden und der diesbezüglichen Durchführung vorver-
traglicher Maßnahmen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Erfüllung des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden und 
die diesbezügliche Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen sowohl unser berechtigtes Interesse als auch das unseres Kunden dar-
stellt. 

• Daten unseres Kunden und sonstiger Betroffener zur Direktwerbung betreffend unseren Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO, da Direktwerbung unser berechtigtes Interesse darstellt. 

• Daten unseres privaten Kunden und sonstiger Betroffener gegebenenfalls auch zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung auf 
Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS GVO. Im Falle von Telefonwerbung gilt dies nur bezüglich 
unserer privaten Kunden (keine Gewerbebetreibende). Eine Einwilligung zur Telefonwerbung und/oder zur E-Mail-Werbung können Sie 
jederzeit uns gegenüber widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an:  
Stadtwerke Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin, Faxnummer: 03338 / 61-384, kundencentrum@stadtwerke-ber-
nau.de. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verar-
beitung.  

• Daten unseres Kunden zur Bewertung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO als vorvertrag-
liche Maßnahme und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO, da die Ermittlung der Kreditwürdigkeit unseres Kunden zur Minimierung von Ausfallrisiken 
unser berechtigtes Interesse darstellt. 

• In diesem Zusammenhang werden der Auskunftei CRIF Bürgel Frankfurt (Oder) GmbH, Carthausplatz 1, 15230 Frankfurt 
(Oder) und/oder SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden und/oder infoscore Forderungsmanagement 
GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden zur Ermittlung der Kreditwürdigkeit personenbezogene Daten zur Identi-
fikation unseres Kunden: Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kundennummer sowie Daten über nicht vertragsgemä-
ßes oder betrügerisches Verhalten übermittelt. 

• Die jeweilige Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Sco-
ring), um Dritten Informationen zur Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdig-
keit fließen unter anderem Anschriftendaten unseres Kunden ein. 
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3. Erfolgt eine Offenlegung meiner personenbezogenen Daten gegenüber anderen Empfängern? 
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt – im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke – ausschließlich gegen-
über folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Vorlieferanten, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche, Über-
tragungsnetzbetreiber, Banken, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Auskunfteien und/oder Inkasso-Dienstleister, Abrechnungs- oder IT-Dienstleister, 
andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte), soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
 

4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in Drittländer? 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.  
 

5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. 
Bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten, insbesondere aus dem Handels- und Steuerrecht (§§ 147 AO, 257 HGB), sind wir verpflichtet, die Daten 
bis zum Ablauf dieser Fristen zu speichern. Zum Zwecke der Direktwerbung werden Ihre personenbezogenen Daten solange gespeichert, wie ein 
überwiegendes rechtliches Interesse unseres Unternehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen be-
steht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus, oder bis Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung 
widersprechen oder eine hierfür erteilte Einwilligung widerrufen. 
 

6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten? 
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO), 
• Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO), 
• Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr 

erforderlich ist oder Sie eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen haben (Art. 17 DS-
GVO), 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-
GVO), 

• Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), 
• Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und 
• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO). 

 

7. Ist die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich? Besteht eine Pflicht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen hätte die Nichtbe-
reitstellung? 
Im Rahmen des Energielieferverhältnisses hat unser Kunde uns diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 2) bereitzustellen, die für den Ab-
schluss und die Durchführung des Vertragsverhältnisses und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu 
gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten (z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser 
Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten sowie gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mit-
arbeitern – bzw. falls unser Kunde es wünscht, weiteren Dritten – kann das Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden. 
 

8. Erfolgt eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling? 
Zum Abschluss und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.  
 

9. Aus welchen Quellen stammen die verarbeiteten personenbezogenen Daten? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit unserem Kunden von diesem oder von Ihnen erhalten. 
Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem In-
ternet, zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb 
unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten. 
 
 

 

Widerspruchsrecht 

Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung ohne Angabe von Grün-
den widersprechen. Wir werden die personenbezogenen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwer-
bung verarbeiten und die Daten löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertragsver-
hältnisses mit unserem Kunden) erforderlich ist. 

Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO 
liegt, oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen (beispielsweise Übermittlungen von personenbezogenen 
Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen Verhalten unseres Kunden an Auskunfteien), können Sie uns gegenüber aus Gründen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen 
Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es 
sei denn, wir können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Der Widerspruch ist an: Stadtwerke Bernau GmbH, Breitscheidstraße 45, 16321 Bernau bei Berlin, Fax-Nr.: 03338 / 61-384, E-Mail-Adresse: 
kundencentrum@stadtwerke-bernau.de zu richten. 


